vom 02.04.2024 zu 1777713 (XXVI1|. GP)
bmi.gv:at

= Bundesministerium

Inneres

Mag. Gerhard Karner
Bundesminister

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2024-0.134.795
Wien, am 2. April 2024

Sehr geehrter Herr Prasident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Hannes Amesbauer hat am 2. Februar 2024 unter der
Nr. 17777/} an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend ,nachster

nu

Raumungsbescheid - dieses Mal fiir das Asylquartier ,,Haus Semmering"“ gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:
Zur Frage 1:
e  Wie viele Personen waren seit 1.7.2023 jeweils zum 1. und zum 15. jedes Monats in der

BBE Semmering untergebracht?

Die Auslastung der Bundesbetreuungseinrichtung (BBE) Semmering am jeweils ersten und

flinfzehnten des Monats stellt sich im Zeitraum Juli 2023 bis zum Stichtag der Anfrage wie
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folgt dar:
Belagstand BBE Semmering
1. Juli 2023 191
15. Juli 2023 194
1. August 2023 165
15. August 2023 191
1. September 2023 205
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15. September 2023 238
1. Oktober 2023 291
15. Oktober 2023 315
1. November 2023 345
15. November 2023 337
1. Dezember 2023 297
15. Dezember 2023 269
1. Janner 2024 289
15. Janner 2024 274
1. Februar 2023 157

Die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung ist Schwankungen

unterworfen und andert sich teilweise mehrmals taglich. Die angegebenen Belagszahlen

stellen daher lediglich eine Momentaufnahme dar.

Zu den Fragen 2 bis 4:

e Wie gliedern sich alle bisher in der BBE Semmering untergebrachten Personen nach

Geschlechtern auf?

e Wie gliedern sich alle bisher in der BBE Semmering untergebrachten Personen nach

Altersstruktur auf?

e Wie gliedern sich alle bisher in der BBE Semmering untergebrachten Personen nach

Nationalitédten auf?

Seit der Wiederertffnung am 21. September 2021 bis zum Stichtag der Anfrage waren

Angehorige folgender Nationalitdten, nach Altersgruppe und Geschlecht gegliedert, in der

BBE Semmering untergebracht:

Altersgruppe
unter 18 liber 18

Nation Madnnlich | Weiblich Mannlich weiblich
Afghanistan 143 78 82 157
Agypten 10
Albanien 2
Algerien 1
Angola 1
Armenien 4 4 8
Aserbaidschan 2 3 6
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Athiopien

Australien

Belarus (Weillrussland)

Burundi

I [N FENS '

China

26

Cote d’Ivoire (Elfenbeinkiste)

=

Dschibuti

Eritrea

Gambia

Georgien

10

10

13

23

Ghana

Guinea

Indien

19

31

Indonesien

Irak

17

18

16

20

Iran, Islamische Republik

13

29

63

Israel

Jamaika

Jemen

Jordanien

Kamerun

Kasachstan

RN (D[RR R

Kenia

Kirgisistan

Kolumbien

Kongo

Kongo, Demokratische Republik

Korea, Republik (Stidkorea)

Kosovo

Kuba

Libanon

AN |[R|R|O|R|D[R[N

Libyen

Malawi

Marokko

N[ R|R[D>

34

Moldawien (Republik Moldau)

52

38

50

56

Mongolei

Namibia

Nepal

Nigeria

10
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Nordmazedonien 2 2
Pakistan 3 1 7
Peru 1 2 3
Ruanda 1
Russische Foderation 48 39 52 88
Saudi-Arabien 1
Serbien 1

Sierra Leone

Simbabwe 1
Somalia 59 18 44 176
staatenlos 20 12 17 28
Stidafrika 1 2
Sudan 1 1 2
Syrien, Arabische Republik 895 561 279 684
Tadschikistan 2 2 3

Thailand

Tschad 1 2

Tunesien 11 15 26
Tirkei 82 66 76 93
Uganda 3
Ukraine 8 14 22
ungeklart 1

Venezuela 3
Vereinigte Arabische Emirate 1
Vereinigte Staaten von Amerika 2
Vietnam 1 2
Zur Frage 5:

e Wie viele der bisher in der BBE Semmering untergebrachten Personen wurden als

unbekannt abwesend abgemeldet?

Seit der Wiedereroffnung am 21. September 2021 bis zum Stichtag der Anfrage wurden in

der BBE Semmering insgesamt 573 unbekannte Abwesenheiten statistisch erfasst.

Zu den Fragen 6 bis 9:

e  Wie viele Polizeieinsditze gab es seit dem 14.06.2023 in der BBE Semmering?

e  Wann fanden diese Polizeieinsditze jeweils konkret statt?

e Weshalb fanden diese Polizeieinsdtze jeweils statt?

e Wie viele Polizisten waren jeweils im Einsatz?
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Im Zeitraum 14. Juni 2023 bis zum Stichtag der Anfrage fanden in der BBE Semmering

insgesamt 11 Polizeieinsatze statt.

Polizeieinsdtze BBE Semmering

Datum Einsatzgrund

14.Juni 2023 | Festnahme/Uberstellung von 3 Asylwerbern in die Familienunterkunft
Zinnergasse zur Abschiebung

26.Juni 2023 |Festnahme/Uberstellung von 5 Asylwerbern in die Familienunterkunft
Zinnergasse zur Abschiebung

14. August Einvernahme einer Asylwerberin wegen einer Vergewaltigung in Serbien

2023

17. August Einvernahme eines Asylwerbers wegen Verdacht der Verwendung eines

2023 gefalschten Dokumentes in Wien

18. August Verdacht der Korperverletzung und Ausspruch eines Betretungs- und

2023 Anndherungsverbotes

22. August Festnahme/Uberstellung einer Asylwerberin in das PAZ Rossauer-Linde

2023 zur Abschiebung

29. August Zustellung eines Strafantrages liber Aufforderung des LG Korneuburg

2023

6. September
2023

Festnahme/Uberstellung von 4 Asylwerbern in die Familienunterkunft
Zinnergasse zur Abschiebung

29. September
2023

Festnahme/Uberstellung von 2 Asylwerbern in das PAZ Graz zur
Abschiebung

25. Dezember
2023

Verdacht der Korperverletzung und Ausspruch eines Betretungs- und
Anndherungsverbotes

8. Janner 2024

Verdacht der gefdhrlichen Drohung und Ausspruch eines Betretungs-
und Annaherungsverbotes

Darilber hinaus liegen entsprechende Aufzeichnungen Uber die im Einsatz befindlichen

Exekutivbediensteten nicht vor.

Zu den Fragen 10 und 11:

e Gab es im Zuge dieser Polizeieinsétze auch tdtliche Ubergriffe auf Polizisten?

a. Wenn ja, wie viele?

b.  Wenn ja, wurden dabei auch Polizisten verletzt?

* Kam es im Zuge dieser Polizeieinsdtze auch zu Festnahmen?

a. Wenn ja, wie viele Festnahmen gab es?

b. Wenn ja, aufgrund welcher Straftatbestidnde?

c. Wenn ja, wie gliedern sich die festgenommenen nach Geschlechtern und

Nationalitdten auf?
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Im Zuge der oben dargestellten Polizeieinsitze kam es zu keinen tatlichen Ubergriffen auf

Exekutivbedienstete. AuRer den oben genannten erfolgten keine weiteren Festnahmen.

Zur Frage 12:
e Kam es in der BBE Semmering seit Juli 2023 zu Verwaltungsiibertretungen oder
Straftaten?
a. Wenn ja, wie viele Anzeigen gab es?
b. Wenn ja, aufgrund welcher Ubertretungen oder Straftaten?
c. Wenn ja, wie gliedern sich die entsprechenden Tatverddchtigen nach

Geschlechtern und Nationalitdten auf?

Im Zeitraum Juli 2023 bis zum Stichtag der Anfrage wurden in der BBE Semmering

insgesamt drei gerichtlich strafbare Tatbestande zur Anzeige gebracht:

Strafrechtliche Delikte Anzahl

Korperverletzung (§ 83 StGB)

Gefahrliche Drohung (§ 107 StGB)

Die Tatverdachtigen gliedern sich nach Geschlecht und Nationalitat wie folgt auf:

Geschlecht Nationalitat Anzahl
Weiblich Mongolei
Mannlich Syrien
Mannlich Tirkei

Im genannten Zeitraum wurden keine Verwaltungsilibertretungen angezeigt.

Zur Frage 13:
e Wie viele Mitarbeiter - gegliedert nach Tdétigkeitsbereich - sind aktuell in der BBE

Semmering dauerhaft oder zeitweise beschdiftigt?

In der BBE Semmering waren zum Stichtag der Anfrage 30 Personen dauerhaft bzw.
zeitweise beschaftigt. Zusatzlich sind zwei Zivildiener sowie ein Arzt auf Werkvertragsbasis

in der BBE Semmering tatig. Diese gliedern sich nach Tatigkeitsbereich wie folgt:

Positionsbezeichnung Personenanzahl

Einrichtungsleitung

Stellvertretende Einrichtungsleitung
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Leitung Betreuung & Versorgung

Verwaltungspersonal

w

Betreuungspersonal 18

Klinischer Psychologe/Psychologin

Portier

Haustechniker

Zivildiener

R INWIERL|N

Arzt (Werkvertragsbasis)

Zur Frage 14:
e Welche Kosten sind fiir die Mitarbeiter in der BBE Semmering im Jahr 2023

entstanden?

Die Personalkosten in der BBE Semmering betrugen im Jahr 2023 EUR 1,52 Millionen.

Zur Frage 15:

e  Wurden in den Jahren 2022 und 2023 im Haus Semmering etwaige Sanierungs- bzw.
Instandhaltungsarbeiten durch die BBU GmbH durchgefiihrt?
a. Wenn ja, welche waren das konkret?
b. Wenn ja, welche Kosten verursachten die MafSnahmen, die auf die BBU entfielen

bzw. nicht durch den Vermieter getragen wurden?

Seitens der Bundesagentur flir Betreuungs- und Unterstiitzungsleistungen GmbH (BBU
GmbH) wurden Nasszellen, Boden und Zimmereinrichtungen saniert sowie allgemeine
Instandsetzungsarbeiten durchgefiihrt (Beleuchtung, Fliesen und Malerarbeiten sowie
Schadlingsbekampfung, Heizkorperreparatur bzw. -austausch, Dachrinnenreinigung und
Wartung Dachrinnenheizung). Durch diese MalRnahmen sind Kosten in Héhe von
EUR 66.296,45 im Jahr 2022 und EUR 140.823,00 im Jahr 2023 angefallen.

Zur Frage 16:
e  Wurden in den Jahren 2022 und 2023 im Haus Semmering etwaige Sanierungs- bzw.
Instandhaltungsarbeiten durch den Vermieter durchgefiihrt

a. Wenn ja, welche waren das konkret?

Seitens des Vermieters wurden als wesentliche Sanierungsmalinahmen in den Jahren
2022 und 2023 die Sanierung von Geh- und StraRenwegen, die Abdichtung nasser
Kellerrdume, die Sanierung des Daches, die Reparatur von Heizungsleitungen und die

Sanierung diverser Wasserschaden durchgefiihrt.
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Zur Frage 17:
e  Wie hoch waren im Jahr 2023 insgesamt sowie gegliedert nach Kostenstellen die Miet-

und Betriebskosten fiir die BBE Semmering?

Im Jahr 2023 wurden fiir den Betrieb der BBE Semmering insgesamt EUR 5,2 Millionen
aufgewendet. Davon entfielen etwa EUR 2,16 Millionen auf betreuungsrelevante
Sachkosten, EUR 0,38 Millionen auf Miete sowie Betriebskosten und EUR 1,52 Millionen.
auf getatigten Personalaufwand. Der restliche Betrag von rund EUR 1,14 Millionen setzt

sich aus unterschiedlichen kleineren Positionen zusammen.

Zu den Fragen 18 bis 24:
e  Wann ist der Bescheid der Gemeinde Spital am Semmering genau eingelangt?
a. War der BBU GmbH zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, dass in der BBE
Semmering Brandschutzmdngel mit Gefahr in Verzug bestehen?
i. Wenn ja, seit wann war dies bekannt?
ii. Wenn ja, warum wurden diese eklatanten Mdngel nicht behoben?

* Bis wann hat laut Bescheid die Rdumung der BBE Semmering zu erfolgen?

e  Wurden gegen den Bescheid Rechtsmittel eingelegt?

e Liefs die BBU GmbH die Infrastruktur in der BBE Semmering jemals hinsichtlich
Brandschutz fachkundig begutachten?

a. Wenn ja, wann und durch wen?

b. Wenn ja, wurden dabei brandschutztechnische Mcdngel festgestellt?
i. Wenn ja, warum wurden diese nicht behoben?

c. Wenn nein, warum nicht?

e Wird die BBE gemdfs dem Bescheid der Gemeinde gerdumt?

a. Wenn ja, bis wann?

b. Wenn ja, wohin werden die Bewohner der BBE Semmering verteilt?

c. Wenn ja, wurden mit dem Vermieter diesbeziiglich entsprechende Gespréiche oder
Verhandlung aufgenommen, um den finanziellen Schaden zu kalmieren?

d. Wenn nein, warum nicht?

e  Wie lange fallen nach einer allfélligen Rdumung des Objektes finanzielle
Verbindlichkeiten wie Mieten, Betriebskosten usw. an? (Bitte um genaue
Aufschliisselung der jeweiligen Kosten und Zeitrdume)

o  Werden aufgrund der Gegebenheiten in Steinhaus am Semering und in Kindberg nun
alle bestehenden BBEs hinsichtlich etwaiger Mdngel einer genaueren Evaluierung
unterzogen?

a. Wenn nein, warum nicht?
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b. Wenn nein, kénnen Sie nach zwei Rdumungsbescheiden binnen kiirzester Zeit
dezidiert ausschliefSen, dass die BBU GmbH illegale

Bundesbetreuungseinrichtungen betreibt?

Der Bescheid wurde der BBU GmbH am 24. Janner 2024 zugestellt. Seitens der BBU GmbH
wurde fristgerecht am 6. Februar 2024 das Rechtsmittel der Berufung eingebracht. Mit
Bescheid vom 01. Marz 2024 wurde der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung einer
Berufung gegen den Erstbescheid aufgehoben. Im Weiteren wurde die aufschiebende
Wirkung der gegen den Erstbescheid erhobenen Berufung zuerkannt und erfolgte die

Widerbelegung der Bundesbetreuungseinrichtung.

Die BBU GmbH befindet sich im engen Austausch mit der zustandigen Behdérde hinsichtlich
der erforderlichen zu setzenden Schritte.

Betreffend die BBE Semmering wurden die vorhandenen brandschutztechnischen
SicherheitsmaBnahmen sowie die umfassende Ausgestaltung des organisatorischen
Brandschutzes im Rahmen der zuletzt abgehaltenen Feuerbeschau im Jahr 2017 geprift.
Im daraufhin ergangenen Bescheid der Gemeinde Spital/Semmering von April 2017 stellte

die Behorde keine brandschutztechnischen Mangel fest.

Die BBU GmbH legt in samtlichen Bundesbetreuungseinrichtungen héchsten Wert auf die
Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus in Bezug auf den organisatorischen
Brandschutz (Brandschutzpldane, Brandschutzordnungen, laufende Unterweisung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie regelmafiige Kontrollen) und ist im Rahmen der
Auslibung ihrer gesetzlich libertragenen Aufgabenwahrnehmung zu rechtsstaatlichem

Handeln verpflichtet.

Aufgrund der laufenden Verwaltungsverfahren muss von einer weitergehenden

Beantwortung der Fragen Abstand genommen werden.

Gerhard Karner

9von9

www.parlament.gv.at

9von 10



10vo

Datum/Zeit 2024-04-02T18:17:36+02:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
ussteller-zertika Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 148769640

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:

Prafinformation https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at




Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2024- 04- 02T18: 19: 17+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2024-04-02T18:17:36+0200
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2024-04-02T18:19:17+0200
	Parlamentsdirektion




